
Anlage 

zum BMF-Rundschreiben 

vom 17. Mai 2024 

II A 3 – H 1012-6/23/10003 :006 

 

 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung 

(VV-BHO) 

 

Nach § 5 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), der 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3251) neu gefasst worden 

ist, erlässt das Bundesministerium der Finanzen folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift: 

 

I. 

 

1) Der Abschnitt E. des Anhangs zur VV Nr. 2.3 zu § 7 BHO (Arbeitsanleitung Einfüh-

rung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen) wird wie folgt neu gefasst: 

 

„E. Spezielle Empfehlungen und Regelungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-

gen 

 

Soweit besondere Empfehlungen und Regelungen für spezielle Fachthemen mit ress-

ortübergreifender Bedeutung herausgegeben werden, sind diese zusätzlich zu den in 

Abschnitt A bis D enthaltenen grundsätzlichen Empfehlungen heranzuziehen. Hierzu 

gehören derzeit: 

- BMF-Rundschreiben vom 20. August 2007 - II A 3 - H 1000/06/0003 - mit 

Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten 

- Beschluss Nr. 2015/3 des Rates der IT-Beauftragten der Ressorts vom 19. Feb-

ruar 2015 zum „Konzept zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-

gen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT (WiBe 5.0)“. 

Fundstelle:  https://www.cio.bund.de/SharedDocs/down-

loads/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/it-beschaffung/wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung/wibe5-0/wibe-fachkonzept-5-0.pdf 

- BMI Referat O1, Az. O1 - 12013/1#7 www.orghandbuch.de (Organisations-

handbuch bzw. Handbuch des Bundes für Organisationsuntersuchungen und 

Personalbedarfsermittlung) in der Fassung vom April 2016 

- BMVBS-Schreiben vom 4. März 2005 - B 12-B 1406-00 - zur Bekanntgabe 

des Leitfadens „Energiespar-Contracting“ 
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- BMVBS-Schreiben vom 16. Juli 2013– B 10 – 8111.1/7 K 5 zur Bekanntgabe 

des Leitfadens „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung von 

Hochbaumaßnahmen des Bundes““ 

 

 

2) Die Nr. 6.3 der Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung – ANBest-I) wird wie folgt neu 

gefasst: 

 

„Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege und alle sonstigen Geschäftsun-

terlagen (vgl. Nr. 8.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 

aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine 

längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Unterlagen sind in der Regel als elektro-

nische Dokumente aufzubewahren. Sie können auch in Papierform aufbewahrt wer-

den. Bei eingescannten Unterlagen muss sichergestellt werden, dass die gescannte Un-

terlage mit dem Original übereinstimmt und der Zusammenhang der einzelnen Unter-

lagen gewahrt bleibt. Weitergehende Verpflichtungen aus anderen Vorschriften blei-

ben unberührt.“ 

 

 

3) Die Nr. 8.1 der Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung – ANBest-I) wird wie folgt neu 

gefasst: 

 

„Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-

lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 

zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Sind die Unterlagen mit Hilfe eines 

Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Bewilligungsbehörde das Recht, 

Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur 

Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen oder die Zurverfügungstellung der gespeicherten 

Unterlagen nach ihren Vorgaben auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zu 

verlangen. Unterlagen sind mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, 

wenn sie entweder originär elektronisch erstellt oder nachträglich durch z. B. Einscan-

nen und Abspeichern digitalisiert wurden. Der Zuwendungsempfänger hat die erfor-

derlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.“ 

 

 

4) Die Nr. 6.5 der Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P) wird wie folgt neu gefasst: 
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„Der Zuwendungsempfänger hat die Belege und die Verträge über die Vergabe von 

Aufträgen sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. 

Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, 

sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewah-

rungsfrist bestimmt ist. Die Unterlagen sind in der Regel als elektronische Dokumente 

aufzubewahren. Sie können auch in Papierform aufbewahrt werden. Bei eingescannten 

Unterlagen muss sichergestellt werden, dass die gescannte Unterlage mit dem Original 

übereinstimmt und der Zusammenhang der einzelnen Unterlagen gewahrt bleibt. Wei-

tergehende Verpflichtungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.“ 

 

 

5) Die Nr. 7.1 der Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P) wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-

lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 

zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Sind die Unterlagen mit Hilfe eines 

Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Bewilligungsbehörde das Recht, 

Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur 

Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen oder die Zurverfügungstellung der gespeicherten 

Unterlagen nach ihren Vorgaben auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zu 

verlangen. Unterlagen sind mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, 

wenn sie entweder originär elektronisch erstellt oder nachträglich durch z. B. Einscan-

nen und Abspeichern digitalisiert wurden. Der Zuwendungsempfänger hat die erfor-

derlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In 

den Fällen der Nr. 6.6 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten 

gegenüber auszubedingen.“ 

 

 

6) Nach VV Nr. 6.4 der Anlage 3 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbe-

stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und 

Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften – ANBest-Gk) werden die folgenden 

neuen VV Nr. 6.5 und Nr. 6.6 eingefügt: 

 
„6.5 
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthal-
ten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der 
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Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außer-
dem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. 
Projektnummer) enthalten. 
 
 
 

6.6 

Der Zuwendungsempfänger hat die Belege und die Verträge über die Vergabe von 

Aufträgen sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. 

Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, 

sofern nicht nach anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 

Die Unterlagen sind in der Regel als elektronische Dokumente aufzubewahren. Sie 

können auch in Papierform aufbewahrt werden. Bei eingescannten Unterlagen muss 

sichergestellt werden, dass die gescannte Unterlage mit dem Original übereinstimmt 

und der Zusammenhang der einzelnen Unterlagen gewahrt bleibt. Weitergehende Ver-

pflichtungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.“ 

 

 

7) Die bisherige Nr. 6.5 der Anlage 3 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Neben-

bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und 

Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften – ANBest-Gk) erhält die Nummerie-

rung 6.7. Der Text bleibt unverändert. 

 

 

8) Die Nr. 7.1 der Anlage 3 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammen-

schlüsse von Gebietskörperschaften – ANBest-Gk) wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-

lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 

zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Sind die Unterlagen mit Hilfe eines 

Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Bewilligungsbehörde das Recht, 

Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur 

Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen oder die Zurverfügungstellung der gespeicherten 

Unterlagen nach ihren Vorgaben auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zu 

verlangen. Unterlagen sind mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, 

wenn sie entweder originär elektronisch erstellt oder nachträglich durch z. B. Einscan-

nen und Abspeichern digitalisiert wurden. Der Zuwendungsempfänger hat die erfor-

derlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In 
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den Fällen der Nr. 6.7 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten 

gegenüber auszubedingen.“ 

 

 

9) Nach Nr. 7.5.4 der Anlage 4 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestim-

mungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis – ANBest-P-Kosten) 

wird die neue Nr. 7.6 eingefügt: 

 

„Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthal-

ten, die Zahlungsbelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der 

Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außer-

dem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. 

Projektnummer) enthalten.“ 

 

 

10) Die bisherige Nr. 7.6 der Anlage 4 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Neben-

bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis – ANBest-P-

Kosten) erhält die Nummerierung 7.7 und wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Zuwendungsempfänger hat die Belege und die Verträge über die Vergabe von 

Aufträgen sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. 

Nr. 8.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, 

sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewah-

rungsfrist bestimmt ist. Die Unterlagen sind in der Regel als elektronische Dokumente 

aufzubewahren. Sie können auch in Papierform aufbewahrt werden. Bei eingescannten 

Unterlagen muss sichergestellt werden, dass die gescannte Unterlage mit dem Original 

übereinstimmt und der Zusammenhang der einzelnen Unterlagen gewahrt bleibt. Wei-

tergehende Verpflichtungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.“ 

 

 

11) Die bisherige Nr. 7.7 der Anlage 4 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Neben-

bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis – ANBest-P-

Kosten) erhält die Nummerierung 7.8. Der Text bleibt unverändert. 

 

 

12) Die Nr. 8.1 der Anlage 4 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis – ANBest-P-Kosten) wird 

wie folgt neu gefasst: 
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„Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Sind die Unterlagen mit Hilfe eines 
Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Bewilligungsbehörde das Recht, 
Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur 
Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen oder die Zurverfügungstellung der gespeicherten 
Unterlagen nach ihren Vorgaben auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zu 
verlangen. Unterlagen sind mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, 
wenn sie entweder originär elektronisch erstellt oder nachträglich durch z. B. Einscan-
nen und Abspeichern digitalisiert wurden. Der Zuwendungsempfänger hat die erfor-
derlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.“ 
 
 

13) Die VV Nr. 5.3.4 zu § 44 BHO wird wie folgt neu gefasst: 

 

„bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vorlage der Verwendungsnach-

weise abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen festlegen,“ 

 

 

14) Die VV Nr. 8 zu § 44 BHO wird wie folgt neu gefasst: 

 

„8.  

Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstat-

tung der Zuwendung und Verzinsung 

 

8.1  

Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie die Er-

stattung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsbetrages richten sich nach 

Verwaltungsverfahrensrecht. 

 

8.2 

Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach § 49 

Abs. 3 VwVfG mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise unver-

züglich zu widerrufen. 

 

8.3 

Ein Fall des § 49 Abs. 3 VwVfG liegt auch vor, wenn aus der Zuwendung beschaffte 

Gegenstände während der zeitlichen Bindung nicht oder nicht mehr zweckentspre-

chend verwendet werden. Der Zuwendungsbescheid ist in der Regel entsprechend dem 
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auf die Gegenstände entfallenden Zuwendungsbetrag zu widerrufen. Bei der Entschei-

dung über den Umfang des Widerrufs soll die Zeit der zweckentsprechenden Verwen-

dung angemessen berücksichtigt werden. Die Bewilligungsbehörde kann von einem 

Widerruf des Zuwendungsbescheids absehen, wenn 

- der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Gegenstände für den Zuwen-

dungszweck nicht mehr geeignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht 

mehr gezogen werden kann, 

- die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde für andere förde-

rungsfähige Zwecke verwendet werden, 

- seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken 

und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen zehn Jahre vergangen 

sind, sofern nicht ohnehin bereits vorher die Frist der zeitlichen Bindung abge-

laufen ist. 

 

8.4 

Eine Zuwendung wird alsbald verwendet (§ 49 Abs. 3 Nr. 1 VwVfG), 

- wenn sie bei Auszahlung nach Nr. 7.2 (Abrufverfahren) am Tage des Bedarfs 

für fällige Zahlungen abgerufen und verbraucht wird; es gilt die Abrufrichtli-

nie, 

- wenn sie bei Auszahlung nach Nr. 7.4 (Anforderungsverfahren) entsprechend 

der Festlegung im jeweiligen Zuwendungsbescheid für fällige Zahlungen ver-

braucht wird. Jedenfalls liegt keine alsbaldige Verwendung vor, wenn die Mit-

tel nach Ablauf von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zah-

lungen verbraucht werden. 

 

8.5 

Die Berechnung und Erhebung der Zinsen richtet sich nach der Anlage zur VV Nr. 3.2 

zu § 34 BHO. 

 

8.6 

Zur Erhebung von Zinsen für die Zeiträume bis zum Inkrafttreten des Hüttenknapp-

schaftlichen Zusatzversicherungs-Neuregelungs-Gesetzes (HZvNG) vom 21. 

Juni 2002 (BGBl. I S. 2167) am 29. Juni 2002 wird auf die Anlage verwiesen.“ 

 

 

II. 

 

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Gemein-

samen Ministerialblatt in Kraft.  
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Berlin, 17. Mai 2024 

 

Bundesministerium der Finanzen 

Im Auftrag 

Corinna Westermann 

 

 

 


